
  
  

 
Erklärung zur Entwässerung 

 
bei folgendem Bauvorhaben: 
Errichtung von  Carports  Garagen       Wintergärten        Terrassenüberdachungen 

Aus- bzw. Anbau von (Wohn-)Gebäuden 
Aufstockung von (Wohn-)Gebäuden 

 

Die neue überdachte Fläche beträgt:               m² 
Es ist zwingend erforderlich, einen Lageplan beizufügen mit der Entwässerungsleitung. 
 
Lage des Grundstückes: 
Straße:      ____________________________________________________ 
Gemarkung:  Henstedt  Ulzburg  Götzberg Flur:        Flurstück(e):       
 
Bauherr/in: 
Name:      ____________________________________________________       
Anschrift:      ____________________________________________________ 
 _______________________________________________   _                  
Versickerung des anfallenden Regenwassers der zusätzlichen Dachfläche auf dem Grundstück: 

 Neubau einer Versickerungsanlage: Hierfür ist ein Entwässerungsantrag erforderlich. 
Das Formular finden Sie unter www.henstedt-ulzburg.de => Formulare oder im Rathaus in Zimmer 
3.15. 

 Da bereits Regenwasserversickerungsanlagen (z.B. ein Sickerschacht) auf dem Grundstück vorhan-
den sind, wird lediglich der Nachweis der ausreichenden Dimensionierung gemäß DWA-A138-1 in 
der jeweils geltenden Fassung geführt. 

 Es sind keine Entwässerungsleitungen – weder Dachrinne noch Regenfallrohre – für das geplante 
Bauvorhaben vorgesehen. 

 Für das geplante Bauvorhaben ist die oberirdische Entwässerung vorgesehen. Regenfallrohre oder 
integrierte Dachentwässerungssysteme enden ca. 20 cm oberhalb der Geländeoberkante und ent-
wässern oberirdisch auf Beete /Pflanzstreifen/Rasen auf dem eigenen Grundstück.  

 
Anschluss an bestehende Entwässerungsanlagen ohne Änderung der Leitungsführung auf dem Grund-
stück: 

 Ich werde das anfallende Regenwasser der zusätzlichen Dachfläche oberirdisch an die vorhandene 
Regenwasserdachentwässerung (Dachrinne und Regenfallrohr) anschließen. Die Regenwasseran-
schlussleitungen außerhalb des Gebäudes (unterirdisch) werden nicht verändert. 

 Ich werde das anfallende Schmutzwasser der zusätzlichen Schmutzwassereinrichtungen (z.B. Toi-
lette, Dusche etc.) an die vorhandene(n) Schmutzwasserleitung(en) im Haus anschließen. Die 
Schmutzwasseranschlussleitung(en) außerhalb des Gebäudes (unterirdisch) werden nicht verän-
dert. 

 
Hinweis: Sollten Sie Anschlussleitungen außerhalb des Gebäudes unterirdisch verändern oder erweitern, 
ist ein Entwässerungsantrag erforderlich. Das Formular finden Sie unter www.henstedt-ulzburg.de => For-
mulare oder im Rathaus in Zimmer 3.15. 
 
 
         
Ort, Datum Unterschrift der Bauherrin / des Bauherrn 

An die  
Gemeinde Henstedt-Ulzburg 
Rathausplatz 1 
24558 Henstedt-Ulzburg 

http://www.henstedt-ulzburg.de/
http://www.henstedt-ulzburg.de/
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